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Dr. Friedrich Wilhelm Rolf Schöttler wurde nur 61 Jahre alt. Einen Überblick über 
seine ersten 27 Jahre gibt der Lebenslauf, den er 1941 der Druckschrift seiner Dis-
sertation beifügte:

»Am 15. März 1914 wurde ich als Sohn des Dipl.-Ing. Friedrich 
Schöttler in Aachen geboren. Ich bin deutscher Reichsbürger. 
Nach 4jährigem Besuch der IX. Volksschule in Dresden besuch-
te ich zuerst das Vitzthumsche Gymnasium in Dresden und seit 
Februar 1926 das städtische Gymnasium zu Dortmund (heute 
Adolf-Hitler Gymnasium), an dem ich am 15. März 1933 die Reife-
prüfung ablegte. Anschließend war ich bis Ende September 1933 
im freiwilligen Arbeitsdienst. Seit dem Wintersemester 1933-34 
widmete ich mich dem Studium der Rechtswissenschaften. An 
der Universität München studierte ich 5 Semester und an der Uni-
versität Münster 4 Semester (S.-S. 1936, W.-S. 1936-37, S.-S. 1937, 
W.-S. 1937-38). Bereits im letzten Semester begann ich unter der 
Leitung von Exc. Prof. Frh. von Taube mit der Bearbeitung der 
vorliegenden Abhandlung. Da ich im Herbst 1938 zur Erfüllung 
meiner aktiven Wehrpflicht nach Aachen einberufen wurde, muß-
te ich diese Arbeit unterbrechen. Ich habe dann sowohl im Jahre 
1940 wie auch 1941 in den Monaten Januar, Februar und März 
zur Vollendung der Dissertation Arbeitsurlaub erhalten. Während 
dieser Urlaube habe ich dann die Arbeit vollendet. Hierbei haben 
mich die Professoren Dr. Bühler und Dr. Hugelmann in liebens-
würdiger Weise beraten. Ihnen sowie Exc. Professor Frh. von Tau-
be spreche ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank aus.«1

Herkunft und Studium

Diesem Überblick sollen im Folgenden einige ergänzende Bemerkungen hinzu-
gefügt werden. Schöttlers Vater (1885-1967) heiratete am 28. Dezember 1912 
in Braunschweig Hedwig Schiff (1890-1979), Tochter des Bankiers Louis Schiff 
und seiner Frau Helene. Familie Schiff war jüdischen Glaubens und obwohl 
Hedwig Schiff im Alter von 10 Jahren evangelisch getauft wurde, wurde ihr 
Ehemann am 30. Juni 1937 mit 51 Jahren als Beamter zwangsweise in den 
Ruhestand versetzt. Als Begründung wurde die »volljüdische Abstammung der 
Ehefrau«2 angegeben; aus diesem Grund galt Rolf Schöttler in der Zeit des Nati-
onalsozialismus auch als »Mischling 1. Grades.«3

1 Schöttler, Rolf: Die Schiedsgerichtsbarkeit unter der Deutschen Hanse in der Zeit von 1232 bis 1495,  
 Inaugural-Dissertation, Bochum 1941, Anhang. 
2 Schreiben von Klaus Schöttler (Sohn von Rolf Schöttler) an den Verfasser vom 13.9.2015. 
3  Fragebogen zur Promotion Rolf Schöttler, Universitätsarchiv (UA) Münster, Bestand 33, Nummer 1181.
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Nach der Schulzeit in Dresden und Dortmund – Schöttlers Vater war inzwi-
schen Studienrat an der Vereinigten Technischen Lehranstalt Dortmund – und 
dem Arbeitsdienst begann Schöttler das Studium der Rechtswissen-schaften in 
München mit dem Ziel, zunächst Referendar und später Syndikus zu werden.4 
Anfang 1934 stellte er den Antrag, in die »Deutsche Studentenschaft« aufge-
nommen zu werden, da er sich als »guter Deutscher« fühlte. Doch der Antrag 
wurde abgelehnt – dies hat Schöttler sehr belastet und er realisierte wohl zum 
ersten Mal die Problematik seiner Familienverhältnisse.5

1935 absolvierte er zwei Praktika am Amtsgericht Dortmund und wurde 
in dieser Zeit auch gemustert. Zum Sommersemester 1936 wechselte er an die 
Universität Münster, wo er »nach einem ordnungsgemäßen Studium von 9 
Semestern«6 sein juristisches Studium im Frühjahr 1938 abschloss und exmatri-
kuliert wurde.

Bereits im Herbst 1937 erhielt er von Prof. Frh. von Taube das Thema für 
seine Dissertation, die er innerhalb eines Jahres im Wesentlichen fertigstellte. 
Doch dann kam die Einberufung zur Wehrmacht in Aachen; zudem erkrankte 
sein Doktorvater, wodurch sich die Fertigstellung seiner Dissertation verzögerte. 
Schöttler wandte sich an das Dekanat der Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät in Münster, um neue Prüfer zu bekommen,7 und bat später um Ar-
beitsurlaub, um die Dissertation fertigzustellen und abschließend die Druck-
schrift erstellen zu können. Diese Bitte wurde von den Prüfern Prof. Dr. Bühler 
und Prof. Dr. Hugelmann ausdrücklich unterstützt,8 und nach Ablegung der 
mündlichen Prüfung am 19. März 1940 bekam Schöttler mit Datum vom 8.Juli 
1941 seine Promotionsurkunde. Im gleichen Jahr wurde Schöttler gegen seinen 
Willen aus der Wehrmacht entlassen; sein Antrag bei der NSDAP auf Rücknah-
me der Entlassung blieb ohne Erfolg.9

Kein Ende der Verfolgung? 

Über Schöttlers Leben von 1941 bis zum Ende des Weltkrieges gibt es nur 
wenige Unterlagen. Wahrscheinlich hat er zwischen 1942 und 1944 als Sachbe-
arbeiter in der Patentabteilung der Vereinigten Stahlwerke gearbeitet, in der auch 
sein Vater beschäftigt war. Im Dezember 1944 wurde Schöttler für fünf Monate 
zum Schanzdienst im Rheinland eingezogen.10 Nach seiner Rückkehr zu seinen 
Eltern meldete er sich bald beim Landrat des Erftkreises; die zuständige Militär-

4 Studierendenkartei Rolf Schöttler, UA Münster, Bestand 209.
5 Schreiben von Klaus Schöttler an den Verfasser vom 13.9.2015.
6 Lebenslauf in der Promotionsakte Schöttler, UA Münster, Bestand 33, Nummer 1181.
7 Brief Schöttler an die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät Münster vom 10.4.1939, UA Münster,  
 Bestand 33, Nummer 1181.
8 Brief Prof. Hugelmann vom 18.12.1940, UA Münster, Bestand 33, Nummer 1181.
9 Schreiben von Klaus Schöttler an den Verfasser vom 13.9.2015.
10 Brief Fritz Schöttler an seine Schwester Margarete vom 16.12.1945, im Privatbesitz von Klaus Schöttler.
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regierung ernannte ihn dann zum Strafverteidiger beim Militärgericht mit einer 
Zulassung als Rechtsberater.11 Im Februar 1946 gab er seine kleine Praxis in 
Bergheim auf, denn er bereitete sich auf seine Referendarprüfung vor mit dem 
Ziel, Richter zu werden.12 Seine juristische Ausbildung schloss er in Bonn im 
Jahre 1947 mit dem 1. Staatsexamen ab.
Im August 1948 heiratete er in Bergheim/Erft Ottilie von Pidoll; die beiden 
wurden am 23. Mai 1949 Eltern ihres Sohnes Klaus. Als Schöttler im Jahre 1960 
mit seinem Sohn und seinen Eltern von Paffendorf/Bergheim nach Kerpen zog, 
war er wieder geschieden.13

Nach dem 2. Staatsexamen war er »beim Landgericht und Oberlandesgericht in 
Köln sowohl als Strafrichter als auch in der Zivilgerichtsbarkeit tätig.«14 Aller-
dings war diese Zeit durch die Tatsache getrübt, dass Kollegen, die schon vor 
1945 aktiv waren und die sich wieder etabliert hatten, ihm, der sich als »Ver-
folgter der NS Zeit« sah, immer wieder Steine in den Weg legten. Die daraus 
resultierenden Probleme empfand Schöttler nach Aussage seines Sohnes als so 
schwerwiegend, dass er im Alter von 47 Jahren eine neue berufliche Herausfor-
derung suchte und sich zu einer Umschulung als Bibliothekar entschloss.

Seine zweite Karriere

Ab 1961 war er Bibliotheksreferendar an der Universitäts- und Stadtbibliothek 
Köln,15 bevor er ein Jahr später zum Bibliothekar-Lehrinstitut in Köln ging, wo 
er 1963 die Fachprüfung ablegte. Anschließend begann er seine Tätigkeit an 
der Wehrbereichsbibliothek Kiel, deren Leiter er 1964 wurde. Es folgten zwei 
Beförderungen – zuletzt zum Bibliotheksoberrat –, bevor er 1974 die Leitung 
der Wehrbereichsbibliothek in Mainz übernahm. Bei der Bundeswehr fühlte er 
sich – besonders nach der Ablehnung durch die Wehrmacht – anerkannt und 
respektiert.16 Nur ein Jahr später, am 9. November 1975, starb Schöttler im 
Universitätsklinikum Köln.

Ein Opfer der Universität Münster?

Die im Rahmen des Gedenkprojektes gestellte Frage, ob Rolf Schöttler ein 
Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Münster war, kann auf der 
Basis der vorliegenden Dokumente verneint werden. Seine Exmatrikulation im 

11 Ebd.
12 Brief Fritz Schöttler an seinen Vorgesetzten Herrn Florack vom 18.2.1946, im Privatbesitz von Klaus Schöttler.
13 Auskunft der Stadtverwaltung Kerpen vom 16.7.2015. Schreiben von Klaus Schöttler an den Verfasser vom  
 22.10.2015.
14 Schreiben von Klaus Schöttler an den Verfasser vom 13.9.2015.
15 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf einen Eintrag im Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 46 (1975),  
 S. 488.
16 Schreiben von Klaus Schöttler an den Verfasser vom 13.9.2015.
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Jahre 1938 geschah nicht gegen seinen Willen, sondern war die Konsequenz des 
anstehenden Wehrdienstes, den Schöttler offenbar mit nationaler Überzeugung 
leistete. Als sich bei der Fertigstellung seiner Dissertation durch die Erkran-
kung seines Doktorvaters Probleme ergaben, bekam er Unterstützung durch die 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, obwohl seine Familienverhältnisse 
durchaus bekannt waren.17 Diese Unterstützung erfuhr er u.a. durch Prof. Karl 
Hugelmann, den früheren Rektor der Universität, der sich sowohl 1940 als auch 
1941 für Schöttler einsetzte.18 Prof. Hugelmann war zwar kein NSDAP Mit-
glied, aber nach 1933 befürwortete er die Ziele des großdeutschen Nationalso-
zialismus.19 Die hier vorgetragene Einschätzung wird gestützt durch die Aussage 
von Schöttlers Sohn, dass sein Vater sich niemals negativ über die Universität 
Münster geäußert habe.

Das Schicksal seiner jüdischen Mutter

Schöttlers Mutter Hedwig »hat den Krieg nur Dank sehr glücklicher Umstände 
überlebt:«20 Sie galt als »Volljüdin« und verließ 1943 Dortmund, um einer De-
portation zu entgehen. Sie und ihr Ehemann Fritz meldeten sich in Düsseldorf 
an, aber sie lebten »seit 1943 dann illegal in Paffendorf, Krs. Bergheim/Erft.«21 
In der kleinen Dorfgemeinde wurden sie mit dem Allernotwendigsten versorgt; 
der Einfluss des katholischen Pfarrers und des Verwalters des nahe gelegenen 
Schlosses, in dem der Arbeitsplatz von Fritz Schöttler untergebracht worden war, 
wirkten sich dabei hilfreich aus.
Im Jahre 1950 stellte Frau Hedwig Schöttler einen Antrag auf Erstattung von 
6.065,- RM. Sie hatte 1939 eine Judenvermögensabgabe in Höhe von 5.750,- 
RM und ein Strafmandat wegen verspäteter Ausstellung der Kennkarte für Juden 
in Höhe von 315,- RM gezahlt. Dieser Antrag wurde vom Wiedergutmachungs-
amt für den Landgerichtsbezirk Dortmund abgelehnt, da der Antrag unbegrün-
det sei. »Die erhobenen Ansprüche fallen nicht unter das Rückerstattungsgesetz 
Nr. 59 der britischen Militärregierung.«22 Ein Grund: der Antragstellerin sei 
»allenfalls Geld entzogen worden«23; das sei aber nachträglich nicht identifizier-
bar. »Es kommt hinzu, dass Ansprüche, die im öffentlichen Recht ihren Grund 
haben, nach herrschender Ansicht vom Rückerstattungsgesetz nicht erfasst 
werden. Deshalb wird allgemein die Judenvermögensabgabe als nicht unter das 
Rückerstattungsgesetz fallend angesehen.«24 

17 Vgl. Studierendenkartei Rolf Schöttler, UA Münster, Bestand 209.
18 Vgl. die Briefe Hugelmanns vom 18.12.1940 und 5.3.1941, UA Münster, Bestand 33, Nummer 1181.
19 Felz, Sebastian: Im Geiste der Wahrheit? Die Münsterschen Rechtswissenschaftler von der Weimarer Republik  
 bis in die frühe Bundesrepublik, in: Thamer, Hans-Ulrich, Droste, Daniel, Happ, Sabine (Hg.): Die Universität  
 Münster im Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Brüche zwischen 1920 und 1960 (Veröffentlichungen des  
 Universitätsarchivs Münster, 5), Münster 2012, S. 347-412, hier: S. 350, 369f.
20 Schreiben von Klaus Schöttler an den Verfasser vom 22.10.2015.
21 Bescheid Regierungspräsident Köln vom 22.10.1955, AZ: I W – D 2 – ZK: 22 669, im Privatbesitz von Klaus  
 Schöttler.
22 Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Rückerstattungen Akte Q 121 Nr. 5038.
23 Ebd.
24 Ebd.
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Im September 1953 wurde das Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der 
nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz - BEG)25 verab-
schiedet. Auf der Grundlage dieses Gesetzes stellte Frau Schöttler am 23.9.1954 
erneut einen Entschädigungsantrag und etwa ein Jahr später gewährte ihr das 
Regierungspräsidium Köln eine Entschädigung in Höhe von 1.150,00 DM, 
denn sie zählte gemäß § 1 des BEG zu dem Personenkreis, der »in der Zeit vom 
30.1.1933 bis 8.5.1945 wegen ihrer jüdischen Abstammung nat.-soz. Verfol-
gungsmassnahmen ausgesetzt war.«26 Damit war die seinerseits gezahlte Juden-
vermögensabgabe entsprechend dem Gesetz von 1953 erstattet. Die Erstattung 
der Kosten für das Strafmandat im Jahre 1939 (wegen Unterlassung der Bean-
tragung einer Kennkarte für Juden) wurde allerdings abgelehnt, »da die Aufhe-
bung der Strafe, die nach § 22 Abs. 1 BEG Voraussetzungen einer Erstattung ist, 
unterlassen wurde.«27

25 Bundesentschädigungsgesetz – BEG, http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/beg/gesamt.pdf   
 (letzter Zugriff: 29.11.2015).
26 Bescheid Regierungspräsident Köln vom 22.10.1955, a.a.O.
27 Ebd.
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